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Endfassung, Frankfurt, 28.01.03 
 
 

Entwurf 
 
 

Verordnung über die Erprobung einer neuen 
Ausbildungsform für die Berufsausbildung  

zum Zweiradmechaniker / zur Zeiradmechanikerin 
vom   .....   2002 

 
Präambel 

 
Auf Grund des § 28 Abs. 3 des Berufsbildungsge-
setzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), 
der zuletzt durch Artikel 212 Nr. 2 der Verordnung 
vom 29. August 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert 
worden ist, und auf Grund des § 27 Abs. 2 der 
Handwerksordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 
3074) in Verbindung mit § 1 des Zuständigkeits-
anpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. 
I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. 
Oktober 2002 (BGBl. I. S. 4206), verordnet das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung: 

 

§ 1 

Gegenstand und Struktur der Erprobung 
 

(1) Zur Erprobung einer neuen Ausbildungsform sollen 
die Leistungen der Zwischenprüfung als Teil 1 der 
Gesellenprüfung bewertet und in ein Gesamtergebnis 
einbezogen werden.  
 
(2) Das Ergebnisse der Prüfungsleistungen in Teil 1 
der Gesellenprüfung wird dem Prüfling schriftlich 
mitgeteilt. 
 
(3) Das Gesamtergebnis der Gesellenprüfung wird 
aus den Prüfungsergebnissen von Teil 1 und Teil 2 
der Gesellenprüfung gebildet. 
 
(4) In den Fällen des § 27a Abs.1 und 2 und des § 37 
Abs. 2 und 3 der Handwerksordnung sowie des § 29 Abs. 
1 und 2 und des § 40 Abs. 1 und 2 des 
Berufsbildungsgesetzes können beide Teile der 
Gesellenprüfung am Ende der Ausbildung zusammen 
durchgeführt werden. 
 

Der Erprobung ist die Verordnung über die Berufs-
ausbildung zum Zweiradmechaniker / zur Zweirad-
mechanikerin vom               (BGBl. Teil  Nr.  , S.  ) mit 
der Maßgabe zugrunde zu legen, dass die §§ 8, 9 und 10 
nicht anzuwenden sind. 
 

§ 2 

Teil 1 der Gesellenprüfung, der 
Abschlussprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung gilt als Teil 1 der 
Gesellenprüfung, der Abschlussprüfung. Sie soll vor 
dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres 
stattfinden. 
(2) Teil 1 der Gesellenprüfung, der Abschlussprü-
fung erstreckt sich auf die in der Anlage zur Verord-
nung über die Berufsausbildung zum Zweiradme-
chaniker / zur Zweiradmechanikerin vom..... (BGBl. 
Teil   Nr.    , S.    ) für das erste Ausbildungsjahr und 
das dritte Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fertig-
keiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufs-
schulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für 
die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens zehn 
Stunden zwei Arbeitsaufgaben, die Kundenaufträ-gen 
entsprechen, durchführen sowie während dieser Zeit in 
höchstens 15 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. 
Innerhalb der vorgegebenen Prüfungszeit soll der 
Prüfling in höchstens drei Stunden schriftliche 
Aufgabenstellungen bearbeiten, die sich inhaltlich auf die 
Arbeitsaufgaben beziehen. Die Aufgabenstellungen 
decken darüber hinaus weitere Lerninhalte ab. Für die 
Arbeitsaufgaben kommen insbesondere in Betracht: 

a) Messen, Prüfen und Einstellen an Fahrzeugen sowie 
Anfertigen eines Mess- und Prüfproto-kolls, 

b) Instandhalten von Fahrwerksystemen, insbesondere 
Radaufhängung, Lager und Räder durch Montieren, 
Demontieren und Fügen, einschließlich Erstellen 
eines Arbeitsplanes und einer Dokumentation. 

 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er den 
Arbeitsablauf und die Arbeitsschritte schriftlich 
planen, Arbeitsmittel festlegen, Prüf- und 
Messprotokolle erstellen, Mittel der technischen 
Kommunikation nutzen sowie Instandhaltungs-
abläufe, insbesondere den Zusammenhang von 
Technik, Arbeitsorganisation, Berufsbildung, 
Arbeits- u. Tarifrecht, Aufbau und Organisation des 
Betriebes, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit, 
berücksichtigen kann.  
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Die Ausführung der Arbeitsaufgaben wird mit 
praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. 

Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er 
fachbezogene Probleme und deren Lösungen darstellen, 
die für die Arbeitsaufgabe wesentlichen fachlichen 
Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei 
der Durchführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. 

 
(4) Bei der Bewertung von Teil 1 der Prüfung sind 
die Arbeitsaufgaben mit 75 Prozent und das 
Fachgespräch mit 25 Prozent zu gewichten. 

 

BIBB fragt: Müsste die Bearbeitung der schriftlichen 
Aufgabenstellungen – immerhin eine schriftliche 
Leistung von drei Stunden - hier nicht auch 
berücksichtigt werden? Oder ist bewusst ein 
„Inklusive“ in Arbeitsaufgaben gedacht? 

 

§ 3 

Teil 2 der Gesellenprüfung, der Abschlussprüfung in 
der Fachrichtung Fahrradtechnik 

 
(1) Teil 2 der Gesellenprüfung,der Abschlussprüfung 
erstreckt sich auf die in der Anlage zur Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Zweiradmechaniker 
/ zur Zweiradmechanikerin vom  (BGBl. Teil I Nr. S.) 
aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf 
den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-stoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die bereits Gegen-
stand von Teil 1 der Gesellenprüfung gewesen sind, 
sollen nur einbezogen werden, soweit es für die 
gemäß § 32 Handwerksordnung und gemäß § 35 
Berufsbildungsgesetz zu treffende Feststellung der 
Berufsfähigkeit erforderlich ist. 

 
 (2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in höchstens 
zehn Stunden drei Arbeitsaufgaben, die Kundenaufträgen 
entsprechen, bearbeiten und dokumentieren sowie 
innerhalb dieser Zeit in höchs-tens dreißig Minuten 
hierüber ein Fachgespräch führen, das einem 
Kundeninformations- und –beratungsgespräch entspricht. 
Die Ausführung der Arbeitsaufgaben wird mit 
praxisbezogenen Unter-lagen dokumentiert.  
Hierfür kommen folgende Aufgaben in Betracht: 
a) Instandhalten von Systemen und Anlagen der 

Fahrradtechnik, insbesondere durch Prüfen, Messen 
und Beurteilen sowie Ändern, Montieren, 
Demontieren und Einstellen an Fahrwerken, 
Antrieben oder Sicherheits- und Komfortsystemen, 

b) Herstellen, Ausrüsten und Umrüsten von 
Fahrzeugen, insbesondere Aufbauen eines Fahrrades 
aus Einzelkomponenten sowie Erstellen der 
Dokumentation und Auslieferung des einsatzbereiten 
Fahrrades, 

c) Beschaffen, Bereitstellen und Verkaufen von Waren 
und Produkten einschließlich zugehöriger 
Dienstleistungen sowie Erstellen der 
Auftragsdokumentation. 

 
Durch die Ausführung der Arbeitsaufgaben und deren 
Dokumentation soll der Prüfling zeigen, dass er 
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter 
Beachtung wirtschaftlicher, technischer, 
organisatorischer, zeitlicher und qualitätssichernder 
Vorgaben selbständig planen und umsetzen, Infor-
mationssysteme nutzen, mit Kunden kommuni-zieren, 
Fahrzeuge und Systeme bedienen, Fehler und Störungen 
diagnostizieren, Systeme unter-suchen, instandsetzen und 
nachrüsten sowie Proto-kolle anfertigen kann.  
 
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er 
fachbezogene Probleme und deren Lösun-gen Kunden 
gegenüber darstellen, die für die Arbeitsaufgaben 
relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die 
Vorgehensweise bei der Aus-führung der 
Arbeitsaufgaben begründen kann.  
 
Die Bearbeitung der Arbeitsaufgaben einschließlich der 
Dokumentation ist mit 70 Prozent und das Fachgespräch 
mit 30 Prozent zu gewichten.  
 
(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei 
Prüfungsbereichen  
 
1. Funktionsanalyse und Diagnosetechnik,  
2. Instandhaltungstechnik, 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
In den Prüfungsbereichen Funktionsanalyse und 
Diagnosetechnik sowie Instandhaltungstechnik sind  
insbesondere durch Verknüpfung informations-
technischer, technologischer, instandhaltungs-technischer 
und mathematischer Sachverhalte fachliche Probleme zu 
analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungswege 
darzustellen.  
 
Für den Prüfungsbereich Funktionsanalyse und 
Diagnosetechnik kommt insbesondere in Betracht: 
 

Beschreiben der Vorgehensweise bei der 
Ausführung von Arbeiten zum Untersuchen von 
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Fahrzeugen und deren Systeme, insbesondere 
Diagnose von Fehlern, Störungen und deren 
Ursachen. 

 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzbestimmungen 
berücksichtigen, technis che Informationen nutzen und 
dem jeweiligen System zuordnen kann. Des weiteren soll 
der Prüfling zeigen, dass er Problemanalysen 
durchführen, die für die Instandhaltung erforderlichen 
Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung 
von technischen Regeln auswählen, die Maßnahmen 
unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe planen 
sowie Schaltpläne, Datensammlungen und 
branchenbezogene Software nutzen und auswerten kann. 
 
Für den Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik kommen 
insbesondere folgende Aufgaben in Betracht: 
 

Die Beschreibung der Funktion von 
Fahrzeugsystemen und deren Zusammenwirken, 
soweit dies zur Instandhaltung und zur Eingrenzung 
von Fehlern erforderlich ist, sowie die Beschreibung 
der Vorgehensweise bei Instandhaltungsarbeiten. 
 

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er funktions-
technische Untersuchungen und Problemanalysen 
durchführen, die zur Instandhaltung notwendigen 
Funktionen der Systeme im Zusammenwirken darstellen, 
erläutern sowie die hierzu erforderliche Dokumentation 
erstellen kann. 
 
Im Prüfungsbereich Wirtschaft- und Sozialkunde 
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle 
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in 
Betracht:  
 

Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge aus der Berufs- und Arbeitswelt.  

 
(4) Für den Prüfungsteil B ist von folgenden  zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen:  
 
1. Funktionsanalyse  
     und Diagnosetechnik                     150 Minuten,  
2. Instandhaltungstechnik                150 Minuten,  
3. Wirtschafts- und Sozialkunde        60 Minuten.  
 
(5) Innerhalb des Prüfungsteils B haben die 
Prüfungsbereiche Funktionsanalyse und Diagnosetechnik 
sowie Instandhaltungstechnik gegenüber dem 

Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde jeweils 
das doppelte Gewicht.  
 
(6) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüfling oder 
nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzelnen 
Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu 
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des 
Ergebnis ses für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche 
wird das jeweilige bishe-rige Ergebnis und das 
entsprechende Ergebnis der mündlichen 
Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 gewichtet.  
 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den 
Prüfungsteilen A und B mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht sind. 
 
 

§ 4 
Teil 2 der Gesellenprüfung, der Abschlussprüfung in 

der Fachrichtung Motorradtechnik 
 

(1) Teil 2 der Gesellenprüfung, der Abschlussprü-
fung erstreckt sich auf die in der Anlage zur Verord-
nung über die Berufsausbildung zum Zweiradme-
chaniker / zur Zweiradmechanikerin vom  (BGBl. 
Teil I Nr.  S. ) aufgeführten Fertigkeiten und 
Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht 
vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist. Fertigkeiten und Kenntnisse, 
die bereits Gegenstand von Teil 1 der Gesellenprü-
fung gewesen sind, sollen nur einbezogen werden, 
soweit es für die gemäß § 32 Handwerksordnung 
und gemäß § 35 Berufsbildungsgesetz zu treffende 
Feststellung der Berufsfähigkeit erforderlich ist. 
 (2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in höchstens 
zehn Stunden drei Arbeitsaufgaben, die Kundenaufträgen 
entsprechen, bearbeiten und dokumentieren sowie 
innerhalb dieser Zeit in höchstens dreißig Minuten 
hierüber ein Fachgespräch führen, das einem 
Kundeninformations- und –beratungsgespräch entspricht. 
Die Ausführung der Arbeitsaufgaben wird mit 
praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. Hierfür 
kommen insbesondere in Betracht: 
a) Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und deren 

Ursachen sowie Beurteilen der Ergebnisse an 
Motormanagement- und Abgasreinigungssystemen, 
Erstellen eines Mess- und Prüfprotokolls, 

b) Instandhalten von Verbrennungsmotoren und 
Kraftübertragungssystemen, insbesondere Prüfen, 
Messen und Einstellen sowie Erstellen der 
zugehörigen Mess- und Prüfprotokolle, 
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c) Aus- und Umrüsten mit Zubehör und 
Zusatzeinrichtungen, Umbauen und Ausrüsten von 
Fahrzeugen, insbesondere durch Montieren und 
Anschließen von Bauteilen und Baugruppen sowie 
Erstellen der Dokumentation. 

 
Durch die Ausführung der Arbeitsaufgaben und deren 
Dokumentation soll der Prüfling zeigen, dass er 
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter 
Beachtung wirtschaftlicher, technischer, 
organisatorischer, zeitlicher und qualitätssichernder 
Vorgaben selbständig planen und umsetzen, 
Informationssysteme nutzen, mit Kunden 
kommunizieren, Fahrzeuge und Systeme bedienen, Fehler 
und Störungen diagnostizieren, Systeme untersuchen, 
instandsetzen und nachrüsten sowie Protokolle anfertigen 
kann.  
 
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er 
fachbezogene Probleme und deren Lösungen Kunden 
gegenüber darstellen, die für die Arbeitsaufgaben 
relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die 
Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgaben 
begründen kann.  
 
Die Bearbeitung der Arbeitsaufgaben einschließlich der 
Dokumentation ist mit 70 Prozent und das Fachgespräch 
mit 30 Prozent zu gewichten.  
 
(3) Teil B der Prüfung besteht aus den drei 
Prüfungsbereichen  
 
1. Funktionsanalyse und Diagnosetechnik 
2. Instandhaltungstechnik 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
In den Prüfungsbereichen Funktionsanalyse und 
Diagnosetechnik sowie Instandhaltungstechnik sind  
insbesondere durch Verknüpfung informationstech-
nischer, technologischer, instandhaltungstech-nischer und 
mathematischer Sachverhalte fachliche Probleme zu 
analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungswege 
darzustellen.  
 
Für den Prüfungsbereich Funktionsanalyse und 
Diagnosetechnik kommt insbesondere in Betracht: 
 

Beschreiben der Vorgehensweise bei der 
Ausführung von Arbeiten zum Untersuchen von 
Fahrzeugen und deren Systeme, insbesondere 
Diagnose von Fehlern, Störungen und deren 
Ursachen. 

 
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzbestimmungen 
berücksichtigen sowie technische Informationen nutzen 
und dem jeweiligen System zuordnen kann. Des weiteren 
soll der Prüfling zeigen, dass er Problemanalysen 
durchführen, die für die Instandhaltung erforderlichen 
Ersatzteile, Werkzeuge und Hilfsmittel unter Beachtung 
von technischen Regeln auswählen, die Maßnahmen 
unter Berücksichtigung betrieblicher Abläufe planen 
sowie Schaltpläne, Datensammlungen und 
branchenbezogene Software nutzen und auswerten kann. 
 
Für den Prüfungsbereich Instandhaltungstechnik kommen 
insbesondere folgende Aufgaben in Betracht: 
 

Die Beschreibung der Funktion von 
Fahrzeugsystemen und deren Zusammenwirken, 
soweit dies zur Instandhaltung und zur Eingrenzung 
von Fehlern erforderlich ist, sowie die Beschreibung 
der Vorgehensweise bei Instandhaltungsarbeiten. 
 

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er funktions-
technische Untersuchungen und Problemanalysen 
durchführen, die zur Instandhaltung notwendigen 
Funktionen der Systeme im Zusammenwirken darstellen, 
erläutern sowie die hierzu erforderliche Dokumentation 
erstellen kann. 
 
Im Prüfungsbereich Wirtschaft- und Sozialkunde 
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle 
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in 
Betracht:  
 

Allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge aus der Berufs- und Arbeitswelt.  

 
(4) Für den Prüfungsteil B ist von folgenden  zeitlichen 
Höchstwerten auszugehen:  
 
1. Funktionsanalyse und Diagnosetechnik 150 Minuten  
2. Instandhaltungstechnik                   150 Minuten  
3. Wirtschafts- und Sozialkunde           60 Minuten.  
 
(5) Innerhalb des Prüfungsteils B haben die 
Prüfungsbereiche Funktionsanalyse und Diagnosetechnik 
sowie Instandhaltungstechnik gegenüber dem 
Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde jeweils 
das doppelte Gewicht.  
 
(6) Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüfling oder 
nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzelnen 
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Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu 
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des 
Ergebnisses für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche 
wird das jeweilige bis - herige Ergebnis und das 
entsprechende Ergebnis der mündlichen 
Ergänzungsprüfung im Verhältnis  
2 : 1 gewichtet.  

 

(7) Teil A und Teil B von Teil 2 der Gesellen-
prüfung, der Abschlussprüfung haben das gleiche 
Gewicht. 
 

§ 6 
 

Bestehensregelung 

(1) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses ist Teil 1 
der Gesellenprüfung, der Abschlussprüfung mit 35 
Prozent und Teil 2 der Gesellenprüfung mit 65 Prozent zu 
gewichten.  

(2) Die Gesellenprüfung, die Abschlussprüfung is t 
bestanden, wenn im Gesamtergebnis nach Absatz 1 und 
im Prüfungsteil A und B von Teil 2 jeweils mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht sind und kein 
Prüfungsbereich von Teil B mit ungenü-gend bewertet 
worden ist.  

 

§ 6 

Übergangsregelung 

(1) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die für sie 
jeweils geltenden bisherigen Vorschriften weiter 
anzuwenden; die Vertragsparteien können den Verzicht 
auf die weitere Anwendung vereinba-ren, wenn noch 
keine Zwischenprüfung abgelegt worden ist. 

 

(2) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei 
Außerkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die 
Vorschriften dieser Verordnung weiter anzuwen-den. 

 
§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ... 2003 in Kraft und am 
31.Juli 2008 außer Kraft. 

Berlin, den



  

 
 


